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1. Allgemeine Verwaltungs -Sachen.

Die Kaiserlich und Königlich österreich- ungarische Regierung hat am 29. Oktober v. Js. eine Verordnung
erlassen, welche wegen Gefahr der Einschleppung und Verbreitung der durch die Reblaus veranlaßten Rebenkrankheit

1. die Einfuhr von „bewurzelten“ Reben über die Grenzen der österreichisch-ungarischen Monarchie bis auf Weiteres gänzlich verbietet

2. die Einfuhr von Schnittreben (ohne Wurzelansätze) fortan nur insoweit gestattet, als nicht
abgefallenes Rebenlaub zum Verpacken derselben verwendet wird.

Auf Grund des §. 39 des Strafgesetzbuches ist
1. der Korbmacher Joseph Anton Kling aus Bildstein (österreichischen Bezirksgerichts Bregenz),

35 Jahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen schweren und einfachen Diebstahls,
durch Beschluß der Könlglich württembergischen Regierung des Donaukreises zu Ulm vom
30. Dezember v. Js.;


